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  Lucerne Festival und Verkehrs-
haus: Beiträge aus Zweckver-
band Kulturbetriebe E-Mail  

Medien der Stadt Luzern Medienmitteilung 

 

Mediensperrfrist: 

13. August 2015, 16 Uhr 
 

Luzern, 13. August 2015 

 

 

 

Die Stadt Luzern stimmt dem Beschluss des Zweckverbands Grosse Kulturbetriebe Kanton 

Luzern zu, wonach ab 2015 auch das Lucerne Festival und das Verkehrshaus der Schweiz 

Beiträge vom Zweckverband erhalten. Stadträtin Ursula Stämmer-Horst und Rosie Bitterli 

Mucha, Chefin Kultur und Sport, bleiben städtische Delegierte im Zweckverband. 

 

Kanton und Stadt Luzern bekennen sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert zu gemein-

samen Aufgaben und gemeinsamer Verantwortung im Kulturbereich. Seit 2008 zeigt sich dies 

im Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern. Bis Ende 2014 finanzierte der Zweck-

verband nur das Luzerner Theater, das Luzerner Sinfonieorchester und das Kunstmuseum 

Luzern. Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt gemäss dem im Kulturförderungsgesetz 

verankerten Schlüssel zu 70% durch den Kanton und zu 30% durch die Stadt.  

 

Finanzierung von Lucerne Festival und Verkehrshaus ab 2015  

Der Zweckverband hat Ende 2014 die Finanzierung von Lucerne Festival und des Verkehrs-

hauses der Schweiz ab 2015 beschlossen; dies in Ergänzung zur bisherigen Finanzierung von 

Luzerner Theater, Luzerner Sinfonieorchester und Kunstmuseum Luzern. Der Kantonsrat hat 

bereits im März 2015 dieser Weiterentwicklung des Zweckverbandes – verbunden mit einer 

Änderung des Kulturförderungsgesetzes – zugestimmt. Die Referendumsfrist lief im Mai 2015 

unbenützt ab.  

 

Zustimmung Stadt Luzern  

Gemäss Kulturförderungsgesetz unterliegt der Beschluss des Zweckverbandes, an welche 

Institutionen Beiträge ausgerichtet werden sollen, auch der Genehmigung durch die Stadt 

Luzern. Der Stadtrat beantragt dem Grossen Stadtrat mit einem Bericht und Antrag, dem 

Beschluss des Zweckverbandes zuzustimmen. Die Stadt erfährt mit dieser Weiterentwicklung 
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des Zweckverbandes gesamthaft eine Entlastung von rund 0,9 Mio. Franken pro Jahr, wie in 

der Kulturagenda 2020 vorgesehen. 

 

Bestätigung der städtischen Delegierten im Zweckverband 

In der Amtsperiode 2015 bis 2019 (Beginn 1. Juli 2015) sollen weiterhin Stadträtin Ursula 

Stämmer-Horst und Rosie Bitterli Mucha, Chefin Kultur und Sport, als Delegierte die städti-

schen Interessen im Zweckverband vertreten. Stadträtin Ursula Stämmer-Horst wird das Amt 

bis zu ihrem Rücktritt als Stadträtin am 31. August 2016 ausüben. 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen: 

Stadt Luzern 

Bildungsdirektion 

Stadträtin Ursula Stämmer-Horst, Bildungsdirektorin 

Telefon:  041 208 82 45 

E-Mail:  bildungsdirektion@stadtluzern.ch 

Erreichbar:  Donnerstag, 13. August 2015, 9 bis 10 Uhr 


